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„Es soll jeder Apotheker schwören, dass er […] alles anfertigen will, was man 
ihn mündlich befohlen oder aufgeschrieben hat“, heißt es in dem zwischen 1338 
und 1360 entstandenen Nürnberger Apothekereid,1 dem ältesten deutschen Be-
rufseid für Apotheker.2 Der Apotheker wird zur Ausführung ärztlicher Rezepte 
verpflichtet und es wird ihm die eigenmächtige Abgabe eines anderen als des 
verordneten Arzneimittels untersagt.3 Zahlreiche Apothekenordnungen mit ver-
gleichbarem Inhalt folgten bald nach,4 sodass gegen Ende des Mittelalters die 
strikte Befolgung ärztlicher Verordnungen ein festes Element der Apothekertätig-
keit war.5 Eingebettet waren diese Verpflichtungen des Apothekers auf die Be-
folgung der ärztlichen Verordnung in einen umfassenderen Regelungskontext, in 
dem in grundsätzlicher Weise die Kompetenzen von Ärzten und Apothekern ab-
gegrenzt wurden.6 Der Ärzteschaft wurde die Herstellung oder Abgabe von Arz-
neimitteln verboten, um unnötige, alleine durch Gewinnstreben motivierte Arz-
neitherapien zu verhindern.7 Im Gegenzug wurden die Apotheker zur strikten 
Befolgung ärztlicher Rezepte verpflichtet. 

Mit der Einführung der industriellen Arzneimittelproduktion hatte die Anfer-
tigung von Rezepturarzneimitteln – trotz des anfänglichen Protests und Wider-
standes der Apotheker gegen Fertigarzneimittel8 – stark an Bedeutung verloren, 
sodass sich der Tätigkeitsschwerpunkt des nach wie vor strikt an die ärztliche 
Verschreibung gebundenen Apothekers nun auf die Abgabe vom Arzt verordneter 
Fertigarzneimittel verlagerte.9 Der Apotheker wurde vom Arzneimittelhersteller 
zum Arzneimitteldistribuenten.10 Die moderne Apotheke wurde aus diesem Grund 
bereits als Abgabebetrieb mit einer Verwandtschaft zum Handel charakteri-
siert.11 Angesichts dieser Entwicklungen habe sich bei den Apothekern das Gefühl  

 1 Philipp, Medizinalrecht, S. 19; neudeutsche Fassung entnommen bei Hofer, S. 26.
 2 Philipp, Medizinalrecht, S. 109.
 3 Vgl. Philipp, Medizinalrecht, S. 19.
 4 Vgl. Berges, S. 106 ff.
 5 Vgl. Berges, S. 105 ff.; Hofer, S. 24 f.
 6 s. dazu Berges, S. 91; vgl. auch Philipp, Medizinalrecht, S. 19 f. mit Fn. 10.
 7 Vgl. Hofer, S. 24. Entsprechend existierte in Nürnberg parallel zu dem Apothekereid ein 
Berufseid für Ärzte, der ihnen unter anderem die Arzneizubereitung untersagte, s. Philipp, 
Medizinal recht, S. 19.
 8 Huhle-Kreutzer, S. 279 ff.
 9 Sodan, S. 204; Hofer, S. 32. Zur allmählichen Verdrängung von Arzneirezepturen durch 
Fertigarzneimittel ab dem Ende des 19. Jahrhunderts s. eingehend Huhle-Kreutzer, S. 279 ff.
 10 Huhle-Kreutzer, S. 280; Hofer, S. 32. 
 11 Fleischmann, S. 94.
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einstellen können, nur noch Erfüllungsgehilfe von pharmazeutischer Industrie und 
Arzt zu sein.12 

Zumindest in der gesetzlichen Krankenversicherung zeigt sich seit dem Jahr 
1989 allerdings eine gegenläufige Entwicklung hin zu einer steigenden Bedeutung 
des Apothekers. Nach § 129 I SGB V, der mit dem Gesundheitsreformgesetz als 
Teil des damals neu geschaffenen SGB V in das Recht der gesetzlichen Kranken-
versicherung eingeführt wurde, hat der Apotheker ein preisgünstiges wirkstoff-
gleiches Arzneimittel abzugeben, wenn der Arzt ein Arzneimittel nur unter seiner 
Wirkstoffbezeichnung verordnet oder die Ersetzung des verordneten durch ein 
wirkstoffgleiches Arzneimittel nicht ausgeschlossen hat. Ebenso soll der Apothe-
ker preisgünstige importierte Arzneimittel abgeben. Das Nähere regelt ein Rah-
menvertrag auf Bundesebene, der für Apotheker verbindlich ist, wenn sie dem 
Vertrag beitreten oder Mitglied eines vertragschließenden Verbandes sind, und 
es besteht die Möglichkeit, auf Landesebene ergänzende Verträge abzuschließen. 
Vom Apotheker wird so in der gesetzlichen Krankenversicherung in stärkerem 
Maße eine eigenständige Auswahlleistung verlangt.13 

Die Arzneimittelauswahl durch Apotheker unter Wirtschaftlichkeitsgesichts-
punkten soll zu einer Begrenzung der Arzneimittelkosten in der gesetzlichen 
Krankenversicherung beitragen. An Apotheker gerichtete Pflichten, günstige 
wirkstoffgleiche oder importierte Arzneimittel abzugeben, sind dabei kein auf 
das deutsche Krankenversicherungssystem beschränktes Phänomen, sondern ha-
ben sich ungefähr zeitgleich in weiteren europäischen Ländern, wie zum Beispiel 
in Dänemark, Finnland, Frankreich, den Niederlanden und Spanien,14 herausge-
bildet. Die Pflicht zur Abgabe preisgünstiger wirkstoffgleicher Arzneimittel soll 
die Preisvorteile des Generikamarktes erschließen, indem ein Preiswettbewerb 
zwischen den unterschiedlichen Präparaten desselben Wirkstoffs erzeugt wird. 
Generika sind wirkstoffgleiche Nachfolgepräparate innovativer Arzneimittel, die 
auf den Markt gelangen, nachdem für das Originalpräparat der Patentschutz ab-
gelaufen ist. Da ihre Herstellung mit geringeren Entwicklungskosten verbunden 
ist und ein vereinfachtes Zulassungsverfahren umfassende Zulassungsstudien ent-
behrlich macht, können sie oftmals erheblich günstiger als die innovativen Ori-
ginale angeboten werden.15 Ebenfalls auf die Erschließung von Einsparpotentia-
len zielt die Pflicht zur Abgabe von Importarzneimitteln, die vor allem in der Zeit 
Bedeutung hat, in der ein innovatives Arzneimittel noch Patentschutz genießt und 
deshalb noch keine Generika erhältlich sind. Im Ausland sind dieselben Arznei-
mittel aufgrund verschiedener Ursachen wie niedrigerer Steuersätze oder anders-
artiger Preisbildungsvorschriften oft für einen günstigeren Preis als auf dem deut-

 12 Huhle-Kreutzer, S. 280.
 13 Vgl. Sodan, S. 204. Landgraf-Brunner, S. 230, sieht einen Prestigegewinn der Apotheker.
 14 Pharma-Länder-Dossiers, S. 41, 53, 58 ff., 95 f., 121.
 15 Baierl/Kellermann, S. 243.
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schen Markt erhältlich.16 Die Arzneimittelimporteure geben diese Preisdifferenz 
als Teil ihres Geschäftsmodells weiter.

Notwendig gemacht haben die forcierte Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeits-
reserven die hohen Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Die Kosten für Arzneimittel zählen zu den bedeutendsten Ausgabenposten der 
Krankenkassen. Im Jahr 2015 lagen sie bei 34,84 Mrd. €, beliefen sich damit auf 
einen Anteil von 17,24 % der Gesamtausgaben17 und blieben nur unwesentlich hin-
ter den Kosten für die ärztliche Behandlung in Höhe von 34,89 Mrd. €18 zurück. Im 
internationalen Vergleich sind die deutschen Arzneipreise hoch, was hauptsäch-
lich darauf beruht, dass in Deutschland als einem der wenigen Länder Europas 
pharmazeutische Unternehmer bei Markteinführung ihre Verkaufspreise frei von 
staatlicher Reglementierung bestimmen können.19 So sind beispielsweise die 200 
teuersten Arzneimittel des deutschen Marktes in Frankreich zu einem 16 % güns-
tigeren Preis erhältlich20 und es wären im Markt der patentgeschützten Arzneimit-
tel insgesamt Einsparungen in Höhe von 1,989 Mrd. € erzielbar, wenn eine Preis-
senkung auf das französische Niveau erfolgen würde.21 Zugleich zeichnet sich in 
der Arzneimittelversorgung – wie allerdings in sämtlichen Leistungsbereichen der 
gesetzlichen Krankenversicherung22  – seit den 1990ern ein Trend zum Kosten-
anstieg ab.23 Insgesamt haben sich die Arzneimittelausgaben in Deutschland zwi-
schen 1992 und 2010 von 25 Mrd. € auf 46 Mrd. € erhöht.24 Die Ursachen hierfür 
sind vielfältig: Durch eine veränderte Morbiditäts- und Altersstruktur der gesetz-
lich Versicherten steigt die Zahl der Leistungsfälle.25 Ökonomen nehmen an, dass 
sich Dienstleistungen und damit auch die für die Arzneimittelproduktion erforder-
lichen Innovations- und Produktionsleistungen tendenziell im Laufe der Zeit ver-
teuern.26 Eine weitere Ursache stellt schließlich das Recht der Hersteller zur freien 
Preisfestsetzung dar – so steigerten sich im Jahr 2013 die Ausgaben im Sektor 
der patentgeschützten Arzneimittel um 1,1 Mrd. €, ohne dass sich das zugrunde  
liegende Verordnungsvolumen nennenswert erhöht hatte.27

 16 J. Müller-Graff, S. 2.
 17 GKV-Kennzahlen 2015, S. 4.
 18 GKV-Kennzahlen 2015, S. 4.
 19 Arzneiverordnungs-Report 2014, S. 11; Baierl/Kellermann, S. 244. Zu teilweisen Begren-
zungen dieser Bestimmungsfreiheit im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung durch das 
Recht der Nutzenbewertung s. unten Kapitel 1 A. VI.
 20 Arzneiverordnungs-Report 2014, S. 14.
 21 Arzneiverordnungs-Report 2014, S. 16.
 22 IGES u. a., S. 395, 397.
 23 Pelzer/Klein, in: Fuhrmann/Klein/Fleischfresser, § 46 Rn. 2.
 24 Oberender/Fleischmann, in: Fuhrmann/Klein/Fleischfresser, § 47 Rn. 9.
 25 Baierl/Kellermann, S. 230.
 26 Sog. Baumol’sche Kostenkrankheit, Oberender/Fleischmann, in: Fuhrmann/Klein/Fleisch-
fresser, § 47 Rn. 9. Vgl. auch Schüffner/Frank, in: Handbuch des Krankenversicherungsrechts, 
§ 43 Rn. 155 f.
 27 Arzneiverordnungs-Report 2014, S. 6. Vgl. auch Baierl/Kellermann, S. 230, 244 f.


